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3°9*
Allgemeines .

310 .
Belaftete Um *

faflungsmauern .

Bei Holz -Fachwerkwänden , welche mit Gyps ausgemauert und beiderfeits ge¬
putzt find , foll die Hälfte der für eine Mauer an derfelben Stelle nöthigen Dicke
hinreichen ; für leichte Scheidewände , welche keine Balken zu tragen haben , der
nach der Regel beftimmten Dicke .

3 ) Uebliche Wandftärken .

a) Mauern aus Backfteinen .

Bei der Feftftellung der Mauerftärken wird immer der Koftenerfparnifs wegen
das Beftreben vorhanden fein , unter Berückfichtigung genügenden Widerftandes gegen
die Witterungseinflüffe und ausreichender Tragfähigkeit für die gegebenen Beladungen
mit dem geringften zuläffigen Mafse auszukommen . Ueber diefes find nun in den
verfchiedenen Gegenden fowohl die aus der Erfahrung gefchöpften Angaben , als auch
die Beftimmungen der Bau-Polizei verfchieden . Theils hängt dies mit der Ver-

fchiedenartigkeit der zur Verwendung gelangenden Bauftoffe, theils mit der von Alters
her üblichen örtlichen Bauweife zufammen . In Deutfchland ift der Backfteinbau
namentlich im Norden zur Ausbildung gelangt , und da in der gröfsten Stadt wohl
die mannigfaltigften Erfahrungen vorauszufetzen find , fo dürfte es fich empfehlen ,
hier befonders die Berliner Verhältniffe zu berückfichtigen .

Bei den Umfaffungsmauern der Gebäude unterfcheidet man häufig zwifchen
Front - und Giebelmauern , wobei man annimmt , dafs die erfteren durch Balkenlagen
belaftet find . Da dies jedoch auch bei den Giebelmauern der Fall fein kann , fo
müffen dann für diefe die gleichen Regeln , wie für Frontmauern gelten .

Fall : allgemein giltig ift wohl die Regel , dafs man die belafteten Umfaffungs¬
mauern gewöhnlich nicht unter l 1^ Stein , mindeftens aber 1 Stein ftark , mit Rück-
ficht auf genügenden Schutz gegen die Witterung , zu machen habe (vergl . Art . 300,
S . 375 )-

Dies gilt fowohl für eingefchoffige Gebäude , als auch für das oberfte Stock¬
werk mehrgefchoffiger Gebäude .

Eben fo verfährt man wohl allgemein nach dem Grundfatze , bei mehrftöckigen
Gebäuden der Mauerdicke des oberften Stockwerkes für jedes darunter befindliche
dann x/ä Stein zuzufetzen , wenn die Balken auf Mauerlatten aufzulagern find , für
welche der Mauerabfatz die Unterftützung bieten foll , dagegen Erfparniffe in diefer

Beziehung zuzulaffen und diefen Zufatz von 1
j2 Stein nur alle zwei Stockwerke einzu¬

führen , wenn keine Mauerlatten Verwendung finden oder diefe den Mauern vorge¬
lagert find (vergl . hierüber Art . 302 , S . 376) .

Mit Rückficht auf genügende Standfähigkeit begnügt man fich mit diefen Mauer¬
ftärken nur bis zu gewiffen gröfsten Mafsen der umfchloffenen Räume , über welche

allerdings die Meinungen etwas verfchieden find.
Nach Scholz 70S) , der die Berliner Verhältniffe im Auge hat , ift die äufsere belaftete Frontwand im

oberften Gefchofs l :/2 Stein ftark aufzufiihren , wenn die Stockwerkshöhen 3,5 bis 4,5 m , die Zimmertiefen

5,o bis 7,o m und die Zimmerlängen höchftens 9,o m betragen . Für jedes tiefer liegende Gefchofs ift ge¬
wöhnlich 1/2 Stein zuzulegen . Sind jedoch die Stockwerke nicht über 4,0 m hoch und ift das Gebäude

zwifchen andere Häufer eingebaut , fo braucht diefe Verftärkung nur alle zwei Stockwerke vorgenommen
zu werden .

Nach Lang 704) find die Frontmauern im oberften Gefchofs l !/2 Stein ftark aufzuführen bei einer

7°3) In : Die Fachfchule des Maurers . Leipzig 1887. S . 243 .
70i) In : Breymann , G . A . Allgemeine Bau - Conftructions - Lehre u . f. w . Neu bearbeitet von H . Lang . Theil I :

Conftructionen in Stein . 5. Aufl . Stuttgart 1881 . S . 281 .
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Stockwerkshöhe von 3,3 bis 3,6 m , Zimmertiefe von nicht über 6,o m und einer freien Länge der Front¬
mauer von nicht über 9 bis 10 m . Bei gutem Material , fleifsiger Arbeit und einer Zimmerhöhe unter
3,3 m foll man mit einer Stärke von 1 Steinlänge ausreichen . Für jedes tiefer gelegene Stockwerk ift ge¬
wöhnlich der Mauerftärke t/ä Stein zuzufetzen ; doch kann man diefe Verftärkung auch erft alle zwei Stock¬
werke vornehmen , wenn die einzelnen Gefchoffe nicht über 3,6 bis 4,0 m hoch find und die Balkenlagen
nicht auf Mauerabfätze gelegt werden follen .

Nach dem Orts -Bauflatut der Stadt Darmftadt find bei maffiven Gebäuden und Verwendung von
Backfteinen die Umfaffungsmauem im oberften Gefchofs , bezw . Knieftock mindeftens 25cm ftark zu machen
und alle zwei Stockwerke um mindeftens ^ 2 Stein zu verftärken , wobei die Gefchofshöhen nicht über 4,o m
im Lichten und die Zimmertiefen nicht über 7,0 m betragen dürfen .

Balken tragende Umfaffungsmauem von nicht mehr als 2 bis 3 m Länge können
wie die fpäter zu befprechenden unbelafteten Umfaffungen behandelt werden.

Starke Beladungen von Gebäuden , wie bei Pack - oder Lagerhäufern , und ftarke,
fich wiederholende Erfchütterungen , wie bei vielen Fabrikgebäuden , veranlaffen häufig
ftärkere Bemeffung der belafteten Umfaffungsmauem , insbefondere erfordern fie ge¬
wöhnlich Verftärkungen in jedem tieferen Gefchofs.

Müller 705) giebt an , dafs nach in Bremen an fchwer belafteten Packhäufern gemachten Erfahrungen
die von Rondelet für mehrgefchoffige Gebäude mit mittlerer Unterftützung der Balken aufgeftellte Formel

(vergl . Art . 307 , S . 387 ) genügende Mauerdicken ergebe , wenn man anftatt der halben Hohe derfelben
fetze , alfo die Dicke nach der Formel

_ W *
A

24
berechne .

Andererfeits ermöglicht die Verwendung von Portland -Cement -Mörtel und von
fehr guten Backfteinen die Anwendung fchwächerer Abmeffungen .

So theilt Klücher in der unten angegebenen Quelle 703) mit , dafs in Hamburg in fehr vielen fünf -

gefchoffigen Wohnhäufern die Frontwände der oberen vier Gefchoffe U/2 Stein und die des Erdgefchoffes
und Kellers 2 Stein ftark (Hamburger Format ) ausgeführt werden . Nicht frei flehende Giebel rverden
im Keller 1 Stein ftark und in fämmtlichen vier , bezw . fünf Gefchoffen 1 Stein ftark zur Ausführung ge¬
bracht , wobei fie oft felbfl als Balken tragende Wände aufzutreten haben . Allerdings verwendet man da¬

bei zum gefammten Mauerwerk befte Mauerfteine und in den unteren Gefchoffen Portland -Cement -Mörtel

( 1 : 4) , fo wie eine Verftärkung in Eifen . Diefe befteht bei Anwendung von eifernen Gebälken über dem

Erdgefchofs in der Anordnung eines Ringes von eifernen Trägern auf Front - und Giebelmauern , welche bei

grofsen Raumabmeffungen über dem I . Obergefchofs zu wiederholen ift . Zur Beurtheilung der angegebenen
Mauerftärken ift anzuführen , dafs das Hamburger Backftein -Format nur 215 X 105 X 55 mm mifft .

Eingefchoffige Gebäude , wie Arbeitsfchuppen , bei denen Rückficht darauf ge¬
nommen ift , dafs alle Erfchütterungen nicht unmittelbar auf das Mauerwerk , fondern
auf den Erdboden übertragen werden , laffen fich bei gutem Baumaterial unter Um-
ftänden mit fehr dünnen Wänden ausführen .

So zeigt ein 50 m langer , 5 m tiefer , an der Rückwand des Pultdaches 4,5 m hoher , mit Pappe ge¬
deckter Arbeitsfchuppen einer Fabrik von Cement -Arbeiten 7/2 Stein ftarke Umwandungen in Cement -

Mörtel mit 1 Stein Harken Schäften in Entfernungen von 3 bis 4 m ’ 07) .

In folchen Fällen foll nach unten flehender Quelle 708) bei 4 bis 5 m Tiefe , bis
4m Höhe , Verwendung von Kalk - Cement -Mörtel und Holzcement -Dach , felbfl : auf

gröfsere Längen , wenn allenfalls in Abftänden von etwa 4 m Pfeiler vorgelegt werden ,
eine Dicke der Umfaffungswände von 1 Stein Stärke oder von 30 cm bei Anwendung
von Hohlmauern genügen .

705J In : Die Maurerkunft . 3. Aufl . Leipzig . S . 294.
706) Baugwksztg . 1888, S . 660 .
707) Nach : Haarmann ’s Zeitfchr . f . Bauhdw . 1889, S . 11.
70S) Ebendaf .
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3JI - In Berlin nennt man bei Anlage von Seitenflügeln die dem Nachbar zugewen¬
dete Umfaffungswand » hohe Wand « . Da folche mit einem Pultdach überdeckte

Flügel gewöhnlich eine geringe Tiefe haben und da die hohe Wand in der Regel
mit der gegenüber liegenden Hofmauer durch Balken verankert ift und keine Oeff-

nungen oder Nifchen erhalten darf , fo kann die Mauerftärke hier für die drei oberften
Stockwerke l x/2 Stein genommen werden . Eine Verftärkung um ^2 Stein braucht

man erft bei dem vierten Gefchofs von oben eintreten zu laffen. Der im Dach be¬
findliche Theil der hohen Wand ift mindeftens 1 Stein ftark mit vorgelegten Ver-

ftärkungspfeilern zu machen ; die in Berlin häufig angewendete Conftruction als ab¬

gebundene Wand mit ^2 Stein ftarker Verblendung ift nicht zu empfehlen 709) .
3I2- Zu den durch Balkenlagen belafteten Mauern gehören zum Theile auch die

Lichthofmauern . .
Umfaffungen von Lichthöfen . Da dieielben gewöhnlich verhältmlsmäisig geringe
Länge befitzen und meift untergeordnete Räume begrenzen , fo macht man fie durch
drei Stockwerke hindurch l 1^ Stein ftark und läfft dann erft eine Verftärkung ein¬
treten . Tragen fie keine Balken und begrenzen fie Räume von geringer Tiefe , fo

begnügt man fich wohl auch mit 1 Stein Stärke ,

u bYn Die dem Nachbar zugekehrten Umfaffungen heifsen gewöhnlich Giebelmauern

Umfaffimgs- und erhalten häufig keine Belaftung durch Balkenlagen . Man darf diefelben in Berlin
mauern. jn (jen beiden oberften Gefchoffen 1 Stein ftark machen , wenn fie von Oefifnungen

durchbrochen find , und braucht erft dann eine Verftärkung von ^2 Stein , wie bei
den Frontwänden , alle zwei Gefchoffe vorzunehmen . Haben fie keine Oeffnungen , fo
darf man fogar die Stärke von 1 Stein durch drei Gefchoffe hindurch beibehalten 710 ) .
Diefe geringen Stärken find bei gewöhnlichem Mörtel wohl nur bei nicht zu beträcht¬
licher Länge der Giebelwände und unter der Vorausfetzung zuläffig, dafs abknüpfende
Mittelmauern vorhanden find. Sind letztere nicht vorhanden , find die Giebelmauern
lang und hoch , fo müffen fie ftärker und ähnlich den Frontmauern gehalten werden .
Stehen fie dabei auch frei und begrenzen grofse und hohe Räume , wie bei Hallen¬
bauten , fo find fie der Beanfpruchung durch Winddruck angemeffen und , wegen des
Mangels an Verankerung , wie frei flehende Mauern zu berechnen .

„ f14 ' Die dem Nachbar zugekehrten Wände müffen , wenn fie an der Grenze oder
in einer Entfernung von derfelben flehen , die unter der durch die jeweiligen Bau-

polizei-Vorfchriften feft gefetzten bleibt , als Brandmauern hergeftellt werden . Sie
dürfen als folche , auch im Dache , nicht unter 1 Stein ftark gemacht werden , dürfen
nur ausnahmsweife und unter vorgefchriebenen Sicherheitsvorkehrungen Oeffnungen
erhalten und durch Holzwerk oder Schornfteine nur fo weit beanfprucht werden , dafs
die feft gefetzte Mindeftftärke immer übrig bleibt ; auch müffen fie über das Dach
emporgeführt werden .

Der Ueberftand über das Dach ift verschieden geregelt . In Berlin Soll er mindeftens 20 cm , im

Grofsherzogthum Helfen mindeftens 40 cm betragen .
Auch in Bezug auf die fonftige Conftruction find die Vorfchriften für diefe Mauern verfchieden .

Während z . B . im Grofsherzogthum Heffen nur allgemein beftimmt ift , dafs die Stärke derfelben im ein¬

zelnen Falle unter Beriicküchtigung der Höhe der Gebäude , des Baumaterials , der Verbindung mit anderen

Mauern , der Beftimmung des Gebäudes und der Decken -Conftruction feft zu fetzen fei , können die Brand¬

mauern in Sachfen nach der Baupolizei -Ordnung für Städte entweder in den für die Umfaffungen überhaupt
ftatthaften Mindeftftärken oder , wenn dies mit dem Zweck vereinbar ift , mit durch Bogen oder Roll -

fchichten verbundenen Schäften ausgeführt werden . Die Schilder müffen dabei irn Dache mindeftens

709) Siehe : Scholz , a . a . 0 .
710) Siehe : Baugwksztg . 1890, S . 152.
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1/i Stein , fonft in allen Gefchoffen 1 Stein ftark gemacht werden ; die Schäfte (Verftärkungspfeiler ) haben
im Dache 1 Stein , vom I . bis mit IV . Gefchofs von oben D /2 Stein , im V . Gefchofs von oben 2 Stein
Stärke zu erhalten . Bogen oder Rollfchichten brauchen im Dache nicht , muffen aber fonft wenigftens alle
zwei Gefchoffe in der Tiefe der Schäfte und 1 Stein ftark hergeftellt werden .

In Magdeburg ift die geringfte Stärke der Brandmauer im Dach von der Höhe des Dachgiebels
abhängig und kann 25 cm und 38 cm betragen , wozu aufserdem noch Verftärkungspfeiler treten können 711) .

Brandmauern von der Mindeftftärke von 1 Stein werden oft auch zur Ab-
fcheidung feuergefährlicher Theile von Gebäuden oder zur Theilung langer Gebäude
verlangt .

So muffen in Berlin 25 cm ftarke maffive Brandmauern im Inneren der Gebäude in ganzer Tiefe
und Höhe bis 20 cm über Dach auf je 40 m Entfernung aufgeführt werden ; nur ausnahmsweife wird das

Weglaffen derfelben mit Riickficht auf den Nutzungszweck des Gebäudes geftattet .
In manchen Gegenden ift bei an einander ftofsenden Gebäuden die Ausführung 3*5-

von auf der Grenze flehenden gemeinfchaftlichen Brandmauern (Commun-Mauern) üche Brand-
geftattet ; in Berlin ift dies nicht zuläffig. Als geringfte Stärke für alle Stellen der maue“ -
Mauer gilt auch in diefem Falle gewöhnlich 1 Stein . Die Verftärkungen in den
unteren Gefchoffen fpringen nach beiden Seiten vor.

Im Königreich Sachfen können die gemeinfchaftlichen Brandmauern in derfelben Weife aufgeführt
werden , wie die felbftändigen , in 1 Stein ftarken Schildern mit Verftärkungspfeilem , welche fymmetrifch
zur Mittellinie der Schilder flehen , aber ohne Verbindung durch Bogen oder Rollfchichten ; im Dach
mtiffen fte jedoch auch 1 Stein ftark fein .

Die Knieftock - oder Drempelwände , alfo die bei den neueren ftädtifchen Ge¬
bäuden zumeift vorhandenen Theile der UmfalTungen über der Dachbalkenlage , find
zweckmäfsiger Weife , auch bei hölzernen Hauptgefimfen , 1 Stein ftark zu machen
und nicht als ^ Stein ftarke Verblendungen der fich an fte lehnenden , in Holz ab-
gebundenen Kniewände des Dachgerüftes auszuführen . Bei mafliven Hauptgefimfen
genügt nur bei geringen Ausladungen derfelben die Stärke von 1 Stein (vergl . hier¬
über Art . 301 , S . 376) .

Die geringfte Dicke der Knieftockwände ift mitunter auch baupolizeilich vorgefchrieben , fo in

Darmftadt mit 25 cm -

Diejenigen Scheidewände der Gebäude , welche durch Balkenlagen belaftet wer- . 3I7'
J ö Mittelmauern .

den , nennt man in der Regel Mittelmauern (fiehe Art . i , S . 4) . Die Beanfpruchung
derfelben durch die Balkenlaft ift gröfser , als die der Frontmauern , auch können fte
nachtheiliger , als diefe durch die Erfchiitterungen der Gebälke beeinflufft werden .
Mit Riickficht darauf aber , dafs in den Frontmauern die Druckfeftigkeit des Materials
nur zu einem geringen Theile in Anfpruch genommen wird , diefelben dagegen dem
Winddruck unmittelbar ausgefetzt und durch Oeffnungen mehr durchbrochen find ,
als die Mittelmauern und diefe den Witterungseinflüffen keinen Widerftand zu leiften
haben , macht man fie in der Regel doch nicht ftärker , als die Frontmauern im
oberften Gefchofs , ja häufig noch fchwächer . Nur bei fehr tiefräumigen Gebäuden
und wenn die Mittelmauern viele Rauch - , Heiz- oder Lüftungs -Canäle aufzunehmen
haben , geht man über das Mafs von 1 ^2 Stein hinaus . Dies follte aber bei Ge¬
bäuden mit 5 bis 7 m tiefen und durchfchnittlich 4 m hohen Räumen , für welche die
Frontmauern im oberften Gefchoffe gewöhnlich auch mit ld/2 Stein bemeffen find,
immer angenommen werden . Bei fehr guter Ausführung kann man daffelbe durch
vier Gefchoffe beibehalten und braucht die Mittelmauern nur in noch tiefer liegenden
Gefchoffen zu verftärken . Sind zwei den Frontwänden parallel laufende Mittelmauern

711) Siehe : Deutfehes Baugwksbl . 1882, S . 502 .
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3is .
Scheidemauern .

3*9*
Treppenhaus¬

mauern .

vorhanden , fo kann man die den erfteren zunächft liegende fchwacher halten oder
wohl auch beide mit 1 Stein bemeffen.

In Berlin mufs mindeftens die eine der beiden Mittelmauern 1 ^ 2 Stein ftark gehalten werden .
In Darmftadt mufs je nach der Gröfse der Gebäude mindeftens eine der zur Balkenunter ftützung

erforderlichen Scheidewände maffiv , und zwar wenigftens 1 Stein ftarlc im oberften Gefchofs , ausgeftthrt
werden ; ausgenommen hiervon find einftöclcige Gebäude .

Unzuläffig erfcheint es , Balken tragende Wände durch mehrere Gefchoffe hindurch nur ^ 2 Stein
ftark auszuführen , wenn auch in verlängertem Cement -Mortel und unter Einfchaltung von I -Trägern zur
Auflagerung der Balken , wie dies in Hamburg gefchehen foll 712) .

Erwähnung mag hier noch finden , dafs nur in 2 Stein ftarken Mittelmauern
die engen , fog. ruffifchen Schornfteine ohne die oft recht Hörenden Vorfprünge bei
den gewöhnlichen Querfchnittsmafsen und mit Einhaltung der in der Regel vorge-
fchriebenen geringflen Wanddicke derfelben von 12 cm fich unterbringen laffen.
Bei l 3/4 Stein Harken Mittelmauern wäre dies allerdings auch zumeift der Fall ;
diefe können jedoch nur bei Bezug von geformten Dreiviertelfteinen hergeftellt
werden . Erfparniffe von Material laffen fich bei ftarken Mittelmauern oft durch
Anordnung von überwölbten Nifchen erzielen , die in untergeordneten Räumen , Vor¬
plätzen und Flurgängen häufig nicht ftören und unter Umftänden zu Wandfehränken
ausgenutzt werden können .

Die nicht durch Balken belafteten Scheidemauern der Gebäude wird man in
fehl' vielen Fällen nur ^2 Stein ftark zu machen brauchen und , da fie durch die
Streichbalken eine feitliche Sicherung ihres lothrechten Standes erhalten , diefe Stärke
auch bis zu vier Gefchoffen gewöhnlicher Höhe auf 5 bis 6 m freie Länge beibehalten
können . Es fetzt dies aber die Verwendung von fcharf gebrannten Steinen und
Cement -Mörtel voraus.

In Berlin dürfen Ya Stein ftarke Scheidewände nicht über 6 m lang gemacht werden 713) . Auch
bei nur ein Stock hohen Wänden von diefer Länge füllte man immer wenigftens Kalk -Cement -Mörtel ver¬
wenden . In mehrftöckigen Gebäuden werden in folchen Wänden die Thüröffnungen über einander an¬
zuordnen fein . Die Thitrftänder gehen durch die ganze Höhe durch , werden durch die Streichbalken
zangenartig gefafft und zwifchen diefen Hirnholz auf Hirnholz gefetzt .

Zur Trennung neben einander liegender Wohnungen empfiehlt fich immer die
Anwendung von 1 Stein ftarken Wänden , eben fo , wenn es fich darum handelt ,
das Durchhören von einem Raume nach dem anderen abzufchwächen , oder wenn
genügender Schutz gegen Abkühlung bei anftofsenden ungeheizten Räumen , wie
Hausfluren , Treppenhäufern , Vorräumen u . f. w . geboten fein foll .

Ueber 1 Stein Stärke wird man bei Scheidemauern nur bei fehr grofser Länge
und Höhe gehen , fo wie in denjenigen Fällen , wo in denfelben viele Heiz - oder
Lüftungs -Canäle unterzubringen find, oder wo eine gewiffe Sicherheit gegen Durch¬
bruch geboten werden foll , oder wo man Hohlmauern zu errichten hat , die gegen
Durchhören fichern follen.

Die Umfaffungen der Treppenhäufer können zum Theile Front - , Mittel - und
Querfcheidemauern fein , je nach der Lage der Treppe im Gebäude . Je nach der
Conftruction der letzteren können diefelben auch verfchieden beanfprucht und danach
bemeffen werden . Zu beachten ift auch , dafs fie auf den Seiten , an welche fich die
Treppenläufe legen , bei Holztreppen ganz frei flehen und fie durch die Benutzung
derfelben Erfchütterungen erfahren , fo wie dafs man ihnen nach diefer Seite nicht

712) Vergl . die in Fufsnote 706 (S . 389) mitgetheiite Quelle .
713) Nach : Scholz , a . a . O .
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gern Verftärkungen giebt , um den Treppenraum nach unten hin , wo er am meiften
benutzt wird , nicht zu befchränken . Eine Ausnahme hiervon machen die Keller¬
treppen .

So weit die Treppenmauern Umfaffungen find , giebt man ihnen nach einer
häufig angewendeten Regel auf die ganze Höhe als Stärke das Mittel aus der Dicke
der übrigen Frontmauern im Erdgefchofs und oberften Gefchofs . Sind dabei die
Frontmauerftücke des Treppenhau fes fehr lang und fpringen fie vor die Gebäude¬
flucht vor , fo fetzt man der gefundenen Mauerftärke noch x/2 Stein zu . Sind fie
dagegen kurz , wie bei zweiläufigen Treppen gewöhnlicher Wohnhäufer , fo kann man
wohl auch in den drei oberen Gefchoffen 1 J/a Stein als Dicke annehmen und von
da an 2 Stein , wobei man die Verftärkung unter dem Ruheplatz aufhören läfft.

Die Treppenumfaffungen , welche Balkenlagen aufnehmen , find als Mittelmauern
zu behandeln und daher in den vier oberen Gefchoffen 1 x/2 Stein ftark zu machen ,
weiter aber , bei noch gröfserer Höhe , um Stein zu verftärken .

Gefchofs

Wohngebäude F abrikgebäude
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gebäude

Fabrik¬
gebäude

Front¬
wand

mit OefF-

nungen
und

Mittel¬
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ohne
OefF-
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mit

Giebel¬
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nungen ,
ohne
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mit Oeff -
nungen

und

Mittel¬
wand

mit OefF-
nungen

und

Giebel¬
wand
ohne
OefF-

nungen ,
ohne

Hohe
Wand
ohne
OefF-

nungen
mit

Treppenwand

Balkenlaft Balkenlaft

Dach -
gefchofs :

IV .
Ober -

gefchofs :

III .
Ober -

gefchofs :

Ober -
gefchofs :

Ober -
gefchofs :
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gefchofs :

Keller -
gefchofs :

Centimeter Centimeter i Centimeter
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320 .
Berliner

Mauerftärken .

321.
Allgemeines .

322.
Quader .

Die nicht durch Balkenlagen beanfpruchten Umfaffungen kann man durch
fünf Gefchoffe 714) hindurch 1 Stein ftark machen . Diefe Stärke reicht auch für
fteinerne Treppen aus , wenn die Stufen an beiden Enden unterfttitzt find und beim
Aufmauern der Wände mit verlegt werden . Sind fie nachträglich einzuftemmen , fo
müffen die Mauern um ^2 Stein verftärkt werden . Dies mufs auch bei frei tragen¬
den fteinernen Treppen gefchehen , deren Seitenwände des Stufenauflagers wegen
nicht unter 1 ^2 Stein gemacht werden dürfen .

In Berlin dürfen in Wohngebäuden bei zweiläufigen Treppen die Seitenwände in den oberen fünf Ge¬
ichoffen , bei Fabrikgebäuden nur in den vier oberen Gefchoffen 1 Stein ftark gemacht werden , in den tiefer
unten befindlichen Gefchoffen l J/2 Stein . Wenn das Treppenhaus breiter , als 2,5 m ift , wenn die Stufen
eingeftemmt werden , wenn aufser den Thüren auf dem Hauptruheplatz noch Abortthüren auf dem Zwifchen -
podeft vorhanden find , und wenn die Mauern zur Aufnahme von Kochmafchinenträgern dienen , fo find
die Mauern durchgängig 13 cm ftärker zu machen 715) .

Die mittlere Wangenmauer bei zweiläufigen, gerade gebrochenen Treppen ift
in der Regel mit 1 Stein ftark genug , da fie durch die eingebundenen Steinftufen
mit den feitlichen Umfaffungen verbunden wird.

Bei unterwölbten Treppen find die als Widerlager dienenden Umfaffungen nicht
unter 2 Stein ftark zu machen . Diefe Stärke kann für drei auf einander folgende
Gefchoffe beibehalten werden , ift weiter unten aber um ^ Stein zu vermehren 716) .

In der umftehenden Tabelle 717) geben wir Darfteliungen der in Berlin von
der Bau-Polizei genehmigten Mauerftärken für Wohn - und Fabrikgebäude .

?) Mauern aus verfchiedenen Stoffen .
Bei der Verwendung von anderen Bauftofifen , als Backfteinen kann man die

für die letzteren üblichen Mauerftärken nach den in Art . 298 (S . 374) gegebenen Ver -
hältnifszahlen für das gegebene Material umrechnen , ift dabei aber für das oberfte
Gefchofs an das geringfte zuläffige Mafs gebunden . Wenn diefes auch oft gröfser
ift, als für Backftein , fo ift man dagegen gewöhnlich in der Lage , die in den unter
einander folgenden Gefchoffen anzunehmende Verftärkung geringer als 13 cm ( 1j2 Stein)
bemeffen zu können . Namentlich gilt dies für regelmäfsig bearbeitete und grofs-
ftiickige Steine , bei welchen Mauerlatten häufig nicht angewendet werden , und über¬
haupt für alle Fälle , in denen die Mauerlatte weggelaffen werden kann und die
Gröfse der Mauerabfätze nicht durch das Format und die Mafse der Steine be¬
dingt ift .

Bei den geringwerthigen Mauerftoffen , deren geringe Fettigkeit oder unregel -
mäfsige Geftalt grofse Mauerdicken bedingen , ift man trotz der letzteren in der An¬
zahl der über einander aufführbaren Gefchoffe und damit in der Gefammthöhe der
Mauern befchränkt .

Reines Quadermauerwerk wird nur feiten in Deutfchland angewendet , und
dann zumeift nur bei Gebäuden von Verhältniffen , die nicht den gewöhnlichen
entfprechen , fo dafs übliche Mauerftärken nicht angegeben werden können . Die den
Quadermauern zu gebende Stärke ift daher nach den vorhandenen Bedingungen im
einzelnen Falle zu beurtheilen .

Das häufig vorkommende Mauerwerk mit Quaderverkleidung ift nach dem

71i) Nach : Scholz , a . a . O.
715} Siehe : Baugwksztg . 1890, S . 152.
716) Siehe : Scholz , a . a . O.
717) Nach : Baugwksztg . 1890, S . 152.
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